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bffk kritisiert überhöhte Rücklagen der Handelskammer Bremen - „Diebstahl an 
den Kammermitgliedern“ - Eingreifen der Rechtsaufsicht dringend erforderlich

Bundesweit sind die Industrie- und Handelskammern (IHKn) unter Druck geraten, ihre in 

den vergangenen Jahren angesammelten millionenschweren Rücklagen abzubauen und 

die Zwangsmitglieder zu entlasten. Schon im Jahr 2009 hat der bffk nach umfangreichen 

Recherchen eine  Entlastung im Gesamtvolumen von mindestens 500 Millionen Euro 

gefordert. Der Bericht des Obersten Bayerischen Rechnungshof aus dem Jahr 2011 und 

insbesondere die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Koblenz (Az.: 3 K 121/12.KO) 

vom November 2013 haben den Druck auf die IHKn erhöht.

Die  Entscheidung  der  Handelskammer  Bremen  ihre  ohnehin  auffällig  hohe 

Eigenkapitalrücklage (Nettoposition) von 12,5 Millionen Euro auf 20 Millionen anzuheben 

steht  dazu  in  völligem  Widerspruch.  „Das  ist  blanker  Diebstahl  an  den  

Zwangsmitgliedern der Handelskammer“, meint bffk-Geschäftsführer Kai Boeddinghaus. 

Die zwischen den Kammern und den Rechtsaufsichten der Länder gerade bundesweit 

abgestimmten  Regelungen  zur  Rücklagenbildung  würden  eine  solche 

Rücklagenerhöhung wie in  Bremen ausdrücklich untersagen, so der bffk.  „Diese 7,5 

Millionen hätte man genauso verbrennen können“,  verdeutlicht Boeddinghaus.  In die 

Rücklagenposition  gebucht  ist  das  Geld  ab  sofort  totes  Kapital.  Denn  eine 

Handelskammer  benötigt  im  Gegensatz  zu  gewerblichen  Firmen  ein  solches 

Eigenkapital  nicht,  weil  eine  Insolvenz  gesetzlich  ausgeschlossen  ist.  Und  in  die 

Eigenkapitalrücklage  gebucht,  kann  das  Geld  weder  zur  Aufgabenerfüllung  noch  zur 

Beitragssenkung verwendet werden. Ohne sachliche Rechtfertigung und ohne konkreten 

Bezug zur Aufgabenerfüllung ist eine solche Rücklagenbildung aus Sicht des bffk also 

schlicht rechtswidrig. „Hier muss die Rechtsaufsicht unverzüglich eingreifen“, fordert 
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Boeddinghaus und fährt  fort,  „dieses Geld  haben die  Kammermitglieder  verdient,  es  

muss  ihnen  ohne  wenn  und  aber  kurzfristig  zurückerstattet  werden.“  Bei  einem 

jährlichen  Beitragsaufkommen  von  rund  15  Millionen  könnten  die  Kammermitglieder 

sofort um einen halben Jahresbeitrag entlastet werden.

Unter Berücksichtigung des aktuellen Urteils des Verwaltungsgerichtes Koblenz werden 

bei  dieser  Rücklagenbildung  aus  Sicht  des  bffk  alle  Beitragsbescheide  der 

Handelskammer Bremen für das Jahr 2014 rechtswidrig und juristisch angreifbar sein. 

Der  bffk  bieten  daher  allen  Bremischen  Unternehmen  bei  Widerspruch  und  Klagen 

Unterstützung an. (Kontakt: info@bffk.de)

Seite 2 von 2


